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GESCHÄFTE DER SELVE GMBH & CO. KG (SELVE)  
[STAND MAI 2025]

Die folgenden Bedingungen gelten für Han-
delsgeschäfte der Selve GmbH & Co. KG 
(nachfolgend auch „SELVE“ oder „wir“ ge-
nannt) mit Kunden, 
•  die Unternehmer im Sinne des § 14 BGB 

sind und ihren Sitz im Inland haben 
•  die ihren Sitz im Ausland haben und 

mit denen individuell ausdrücklich die 
Geltung unvereinheitlichten deutschen 
Kaufrechts vereinbart wurde

•  die Einrichtungen der öffentlichen Hand 
oder öffentlich-rechtliches Sonderver-
mögen sind.

Für Kunden mit Sitz im Ausland findet das 
UN-Übereinkommen über Verträge über 
den internationalen Warenkauf (UN-Kauf-
recht) und, soweit das UN-Kaufrecht keine 
Regelungen enthält, das deutsche Recht 
Anwendung. Ergänzend gelten gesonder-
te Bedingungen.

1. Allgemeines

1.1. Lieferungen, Leistungen und Angebo-
te erfolgen ausschließlich aufgrund dieser 
Geschäftsbedingungen. Dies schließt ins-
besondere auch die Geltung der VOB Teil 
A und B aus.

1.2. Diese AGB gelten somit für alle künf-
tigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn 
bei Folgegeschäften nicht im Einzelfalle 
darauf Bezug genommen wird. Spätestens 
mit der Entgegennahme der Ware oder 
Leistung gelten diese Bedingungen als 
angenommen. Gegenbestätigungen des 
Kunden unter Hinweis auf seine Bedin-
gungen wird hiermit widersprochen. Dies 
gilt auch für den Fall, dass der Kunde für 
den Widerspruch eine bestimmte Form 
vorgeschrieben hat.

2. Einsatz unserer Produkte, Anwen-
dungsbeispiele, Fachplanungsleistungen

2.1. SELVE-Produkte sowie deren Zube-
hör sind für Anwendungsmöglichkeiten 
im professionellen Rollladenbau entwi-
ckelt. Unsere Produkte sind bestimmt 
für die Verarbeitung durch Fachbetriebe 
der Fensterherstellung, des Metallbaus, 
Handwerk und dergleichen, welche ver-
traut sind mit den anerkannten Regeln 
der Technik, insbesondere auf dem Gebiet 
des Türen-, Fenster- und Rollladenbaus, 
bei denen die Kenntnis aller einschlägigen 
DIN Normen, Richtlinien der Innungen 
und Fachverbände vorhanden ist.

2.2. Alle von SELVE allgemein herausgege-
benen Unterlagen, die die Kombination, 
den Zusammenbau, die Anordnung und 
die Verarbeitung von SELVE-Produkten 
zum Gegenstand haben, ebenso wie Be-

richte über bereits ausgeführte Kombi-
nationen und Anlagen, stellen lediglich 
Anwendungsvorschläge dar, die keine ver-
bindliche technische Aussage für konkre-
te Anwendungsfälle enthalten. Der Kunde 
hat bei jeder Benutzung solcher Unterla-
gen stets eigenverantwortlich zu prüfen, 
ob die gemachten Vorschläge für seinen 
besonderen Fall in jeder Hinsicht geeignet 
und zutreffend sind, da die Vielzahl der in 
der Praxis vorkommenden Einbau- und 
Belastungsfälle in derartigen Unterlagen 
nicht erfasst werden kann.

2.3. Werden vom Kunden verbindliche 
Auskünfte benötigt, insbesondere im Hin-
blick auf den Einbau der SELVE-Produk-
te, über bauphysikalische Probleme, wie  
z. B. Statik, Befestigung, Wärme-, Feuch-
tigkeit-, Brand- oder Schallschutz usw., so 
sind gewerbliche Beratungsunternehmen, 
Fachplaner oder Sachverständige zu be-
auftragen. Derartige Fachplanungen und 
Dienstleistungen sind nicht Gegenstand 
unseres Angebotes und des Kaufvertra-
ges, sofern nicht ausdrücklich eine darauf 
gerichtete Vereinbarung in Textform ge-
troffen wird.

3. Vertragsschluss, Selbstbelieferungs-
vorbehalt

3.1. Angebote von SELVE sind freibleibend 
und unverbindlich. Technische Änderun-
gen im Rahmen des Zumutbaren bleiben 
vorbehalten, ebenso die Anpassung un-
serer Produkte an eine spätere Normung.

3.2. Mit der Bestellung einer Ware erklärt 
der Kunde verbindlich, die bestellte Ware 
erwerben zu wollen (Vertragsangebot).
SELVE ist berechtigt, dieses Vertragsange-
bot innerhalb von zwei Wochen seit dem 
Tag seines Eingangs bei SELVE anzuneh-
men. Die Annahme kann entweder aus-
drücklich in Schrift- oder Textform oder 
durch Übersendung der bestellten Ware 
erfolgen. In der E-Mail Korrespondenz 
stellt die bloße Zugangsbestätigung der 
Bestellung noch nicht die verbindliche An-
nahmeerklärung des Vertragsangebotes 
dar, es sei denn, die Annahme wird in der 
Zugangsbestätigung ausdrücklich erklärt.

3.3. Der Vertragsschluss erfolgt unter der 
dem Vorbehalt der richtigen und rechtzei-
tigen Selbstbelieferung durch Zulieferer 
von SELVE. Dies gilt nur für den Fall, in dem 
die Nichtbelieferung nicht von SELVE zu 
vertreten ist. Insbesondere bei Abschluss 
eines ordnungsgemäßen, kongruenten 
Deckungsgeschäfts ist eine Nichtbeliefe-
rung von SELVE nicht zu vertreten.

4. Preissysteme, Preisanpassung, Trans-
portkosten, Verpackungskosten, Teillie-
ferung

4.1. SELVE hat für unterschiedliche Ver-
triebswege unterschiedliche, voneinan-
der abweichende Preissysteme. Bis zum 
Zustandekommen eines jeden Lieferver-
trages (o.a. Ziffer 3.2.) behält sich SELVE 
das Recht vor, den Kunden nach SELVEs 
freiem Ermessen einem Vertriebsweg 
und dem korrespondierenden Preissys-
tem zuzuordnen. Vorherige Zuordnungen 
des Kunden zu einem bestimmten Preis-
system begründen keinen Anspruch des 
Kunden auf erneute Zuordnung zu dem-
selben Preissystem unter einem anderen 
Liefervertrag.

4.2. Angebotspreise verstehen sich, so-
fern nicht ausdrücklich anders ausgewie-
sen, in EURO zzgl. der jeweils bei Liefe-
rung gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. 
Sie sind freibleibend und unverbindlich, 
falls nicht ausdrücklich Festpreise angege-
ben worden sind.

4.3. Wir sind berechtigt, nach Abschluss 
des Kaufvertrages die Zustimmung zur 
Anpassung der vereinbarten Preise zu ver-
langen, wenn sich die Kosten für Material 
oder Löhne/Gehälter in der Zeit zwischen 
Vertragsabschluss und Lieferung erhöhen 
und zwischen Bestellung und Lieferung 
ein Zeitraum von mehr als vier Monaten 
liegt. Die verlangte Preiserhöhung darf 
nur das Maß, in welchem die veränderten 
Kostenpositionen in unsere Preiskalku-
lation eingegangen sind, kompensieren. 
Kommt innerhalb von 14 Tagen nach Un-
terbreitung dieses Verlangens keine Eini-
gung über eine Preisanpassung zustande, 
so sind beide Teile berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten. Ansprüche auf Scha-
densersatz und Aufwendungsersatz sind 
in diesem Falle ausgeschlossen.

4.4. Bestätigte Preise eines Auftrages sind 
für Nachbestellungen gleichartiger Pro-
dukte auf keinen Fall verbindlich.

4.5. Produkte werden nur in kompletten 
Verpackungseinheiten, wie in unserem 
Katalog angeboten, geliefert. Werden 
Anbruchmengen geliefert, wird ein Min-
dermengenzuschlag von 10,00 € erhoben, 
solange der gesamte Auftragswert unter 
250,00 € liegt.

4.6. Preise verstehen sich ausschließlich 
Versicherung und Transportverpackung. 
SELVE liefert per Spedition frachtfrei ohne 
Entladung, wenn der Warenwert (netto 
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ohne MwSt. und ausgewiesene Neben-
entgelte) der Lieferung mindestens 
2.500,00 € beträgt. Dieser Wert vermin-
dert sich bei Paketversand auf 500,00 €. 
Für Achtkant-Stahlwellen ist der Schwell-
wert für frachtfreie Lieferung eine Min-
destmenge von 3.000 m je Lieferung. Ist 
der Auftragsumfang geringer, gehen die 
Transportkosten zu Lasten des Kunden. 
Mit Annahme des Gutes geht die Pflicht 
zur Entladung auf den Empfänger über.

4.7. Einmalverpackung wird nicht be-
rechnet und nicht zurückgenommen, es 
sei denn, SELVE ist nach den Vorschriften 
des Verpackungsgesetzes zur Rücknah-
me verpflichtet. Wiederverwendbare 
Tran s portverpackungen werden zum 
Wiederbeschaffungswert berechnet. 
Bei frachtfreier Rücksendung durch den 
Kunden in gebrauchsfähigem Zustand 
wird der berechnete Betrag gutgeschrie-
ben.

4.8. Zu Teillieferungen ist SELVE in zu-
mutbarem Umfang ohne vorherige Ab-
sprache berechtigt.

5. Zahlungsbedingungen

5.1. Soweit nicht anders vereinbart, 
sind Rechnungen binnen 30 Tagen ohne 
Abzug zahlbar. Fristbeginn ist das Rech-
nungsdatum.

5.2. Der Kunde hat die Vertragspflicht, in-
nerhalb vereinbarter Zahlungsziele den 
Kaufpreis zu bezahlen. Zahlt der Kunde 
nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages 
oder eines eingeräumten Zahlungsziels, 
so gerät er in Verzug, ohne dass es einer 
Mahnung bedarf. 
SELVE ist berechtigt, trotz anderslauten-
der Bestimmungen des Kunden Zahlun-
gen zunächst auf dessen ältere Schulden 
anzurechnen. Sind bereits Kosten und 
Zinsen entstanden, so ist SELVE berech-
tigt, die Zahlung zuerst auf die Kosten 
und dann auf die Zinsen und zuletzt auf 
die Hauptforderung anzurechnen.

5.3. Zahlungen haben ausschließlich 
durch Überweisung zu erfolgen, SELVE 
ist nicht verpflichtet andere Zahlungs-
mittel anzunehmen. 
Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, 
wenn SELVE über den Betrag verfügen 
kann.

5.4. Der Kunde hat eine Geldschuld ab 
Fälligkeit mit 9 %-Punkten über dem 
Basiszinssatz gemäß § 247 BGB zu ver-

zinsen. Die Geltendmachung eines wei-
tergehenden, konkret nachzuweisenden 
Verzugsschadens bleibt SELVE ausdrück-
lich vorbehalten.

5.5. Wenn der Kunde seinen Zahlungsver-
pflichtungen nicht nachkommt, insbeson-
dere einen Scheck oder Wechsel nicht ein-
löst oder seine Zahlungen einstellt, oder 
wenn für SELVE nach Vertragsabschluss 
erkennbar wird, dass die Kreditwürdig-
keit des Kunden sich in einem für die 
Geschäftsbeziehung bedeutsamen Maße 
verändert hat, so ist SELVE unbeschadet 
seiner eventuellen Rechte aus § 321 BGB 
berechtigt, die gesamte Verbindlichkeit 
des Kunden für bereits gelieferte Ware 
fällig zu stellen, und zwar auch dann, 
wenn SELVE Zahlungsziele gewährt hat.

5.6. Die Ausübung eines Zurückbehal-
tungsrechts durch den Kunden ist nur 
zulässig, wenn die Gegenforderung des 
Kunden aus dem gleichen Rechtsverhält-
nis stammt.

6. Lieferfristen, Lieferverzögerungen, 
Selbstbelieferung

6.1. Liefertermine oder -fristen sind zu 
Beweiszwecken mindestens in Textform 
zu vereinbaren. Lieferfristen beginnen 
mit dem Tage, an dem die Vereinbarung 
zustande kommt. Sie beginnen nicht vor 
völliger Klarstellung aller Ausführungs-
einzelheiten. Ist die Lieferung nach Pla-
nungsunterlagen des Kunden vereinbart, 
so beginnen die Lieferfristen nicht vor 
Übergabe der vollständigen Planungsun-
terlagen.

6.2. Die Einhaltung der Lieferfristen setzt 
die Erfüllung der Vertragspflichten und 
-obliegenheiten des Kunden voraus.

6.3. Liefer- und Leistungsverzögerungen 
aufgrund höherer Gewalt und aufgrund 
von Ereignissen, die uns die Lieferung we-
sentlich erschweren oder unmöglich ma-
chen (hierzu gehören zum Beispiel Streik, 
Aussperrung, behördliche Anordnung 
usw.), auch wenn sie bei Lieferanten von 
SELVE oder deren Lieferanten eintreten, 
hat SELVE auch bei verbindlich vereinbar-
ten Fristen und Terminen nicht zu vertre-
ten. Sie berechtigen SELVE, die Lieferung 
bzw. Leistung um die Dauer der Behinde-
rung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit 
hinauszuschieben oder wegen des noch 
nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise 
vom Vertrage zurückzutreten.

6.4. Wenn die Behinderung länger als  
zwei Kalendermonate dauert, ist der Kun-
de nach angemessener Nachfristsetzung 
berechtigt, hinsichtlich des noch nicht er-
füllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. 

6.5. Verlängert sich nach vorstehenden 
Bestimmungen die Lieferzeit oder wird 
SELVE von seiner Verpflichtung frei, so 
kann der Kunde hieraus keine Schadens-
ersatzansprüche herleiten.

6.6. Auf die in Ziff. 6.3 bis 6.5 genannten 
Umstände kann SELVE sich nur berufen, 
wenn SELVE den Kunden unverzüglich 
vom Eintritt dieser Ereignisse benachrich-
tigt.

6.7. Gerät SELVE mit einem vereinbarten 
Liefertermin in Lieferverzug, so kann der 
Kunde SELVE nach einer Mahnung eine 
angemessene weitere Frist mit dem Hin-
weis setzen, dass er die Annahme des Ver-
tragsgegenstandes nach Ablauf der Frist 
ablehnt. Erst nach fruchtlosem Ablauf 
dieser Frist und aller sonstigen gesetzli-
chen Voraussetzungen ist der Kunde be-
rechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Alle 
danach abzugebenden Erklärungen des 
Kunden bedürfen der Textform. 
Verlangt der Kunde in diesem Falle Scha-
denersatz, so haftet SELVE hinsichtlich 
seiner Ansprüche auf Ersatz eines eventu-
ellen Schadens durch einen Deckungskauf 
unbeschränkt. Weitergehende Schäden 
sind nur bis zur Höhe der Auftragssumme 
erstattungsfähig. 
Diese Ziff. 6.7 gilt nicht für Fixgeschäfte, 
die ausdrücklich als solche gekennzeich-
net sind und in Fällen, in denen leitenden 
Angestellten seitens SELVE Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen sollte.

6.8. Sollte SELVE durch von SELVE nicht 
verschuldete Umstände von seinen Vorlie-
feranten nicht beliefert werden, ist  SELVE 
ebenso wie der Kunde zum Rücktritt vom 
Vertrage berechtigt.

7. Liefermengen, Lieferverträge auf Abruf

7.1. Die Lieferung von Achtkant-Stahlwel-
len erfolgt in den Herstellungslängen von 
6 m oder in Fixlängen lt. Verpackungs-
einheit (VE = Bund) im jeweils gültigen  
 SELVE-Katalog. Dadurch bedingte Mehr- 
oder Minderlieferung voller Bunde gelten 
als vertragsgemäße Erfüllung.

7.2. Bei Verträgen mit fortlaufender Liefe-
rung auf Abruf ist SELVE berechtigt, die Ge-
samtmenge des Auftrages entsprechend 
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seiner Produktionsplanung zu einem be-
liebigen Zeitpunkt des Vertragszeitraumes 
zu fertigen, es sei denn, es sind ausdrück-
lich entgegenstehende Abreden getroffen 
worden. Ist die Gesamtmenge gefertigt, 
so sind nachträgliche Änderungen der be-
stellten Ware nicht möglich.

7.3. Der Kunde hat die Vertragspflicht, 
die Bestellmenge innerhalb von drei Mo-
naten nach Vertragsabschluss einzuteilen 
und entsprechend der Einteilung abzu-
nehmen, es sei denn, der Abrufvertrag 
erstreckt sich ausdrücklich auf einen be-
stimmten längeren Zeitraum (Abrufzeit-
raum). Ist die Bestellmenge im Abrufzeit-
raum nicht abgenommen worden, so ist 
SELVE berechtigt, für die Einteilung eine 
angemessene Frist zu setzen. Nach deren 
fruchtlosen Ablauf ist SELVE berechtigt, 
Abnahme und Bezahlung der Restmenge 
zu verlangen.

7.4. Hat der Abrufvertrag eine Laufzeit 
von mehr als vier Monaten, so können 
wir bei stärkeren, unvorhersehbaren Kos-
tenveränderungen oder Mengenverän-
derungen nach Ablauf von vier Monaten 
seit Vertragsabschluss nach Maßgabe von 
Ziffer 4. 3. dieser AGB die Zustimmung zur 
Anpassung des Preises verlangen. Kommt 
innerhalb von 14 Tagen nach Zugang die-
ses Verlangens keine Einigung über eine 
Preisanpassung zustande, so sind beide 
Teile berechtigt, vom Vertrag zurückzutre-
ten. Ansprüche auf Schadensersatz und 
Aufwendungsersatz sind in diesem Falle 
ausgeschlossen.

8. Gefahrübergang, Abnahme

8.1. Die Gefahr geht auf den Kunden über, 
sobald die Sendung im SELVE Werk/ Lager 
an die den Transport ausführende Person 
übergeben worden ist oder unser Werk/
Lager zwecks Versendung verlassen hat. 
Das gilt auch, wenn SELVE die Kosten des 
Transports trägt. Falls der Versand ohne 
Verschulden von SELVE unmöglich wird, 
geht die Gefahr mit der Meldung der Ver-
sandbereitschaft auf den Kunden über. 
Eine Transportversicherung erfolgt nicht. 
Die Wahl der Versandart bleibt SELVE 
überlassen, es sei denn, der Kunde hat 
diesbezüglich ausdrückliche Weisungen 
erteilt. Bei Transportschäden ist sofort 
nach Erhalt der Sendung eine rechtsver-
bindliche Bruchbescheinigung durch den 
Frachtführer zu veranlassen.

8.2. Ist vereinbart, dass die Ware nach 
besonderen Bedingungen geprüft werden 
soll oder ist eine förmliche Abnahme der 

Ware vereinbart, so erfolgt die Prüfung 
oder Abnahme im Lieferwerk von SELVE. 
Sämtliche Abnahmekosten, Fahrt- und 
Aufenthaltskosten des Kunden sind von 
diesem zu tragen. Verzichtet der Kunde 
auf eine vereinbarte Abnahme, so gilt die 
Ware als zum Zeitpunkt des Gefahrüber-
gangs abgenommen.

9. Gewährleistung, Mängelrüge, Aus- 
und Einbaukosten, Warenrücknahme

9.1. SELVE übernimmt die Gewährleis-
tung nach Maßgabe der nachstehenden 
Bestimmungen, die abschließend die Ge-
währleistungsregeln enthalten und welche 
keine Garantie im Rechtssinne darstellen. 
Bei Handelsware bleiben eventuelle Her-
stellergarantien von diesen Bestimmun-
gen unberührt.

9.2. Werden SELVEs technische Merk-
blätter oder Einbauhinweise nicht befolgt 
oder Änderungen an den Produkten vor-
genommen, so entfallen Gewährleistung 
und Mängelhaftung. Das Gleiche gilt für 
Mängel der vom Kunden unter Einsatz der 
SELVE-Produkte hergestellten Endproduk-
te, wenn diese unter Einsatz von Konstruk-
tionsteilen, Beschlägen und Zubehörteilen 
dritter Hersteller hergestellt wurden. 
Diese Einschränkungen gelten nicht, wenn 
der Kunde nachweist, dass der gerügte 
Mangel nicht auf diesen Umständen be-
ruht.

9.3. Der Kunde ist verpflichtet, eingehende 
Ware innerhalb von acht Tagen ab Ablie-
ferung in dem nach § 377 HGB erforder-
lichen Umfang zu untersuchen und SELVE 
dabei festgestellte Mängel unverzüglich in 
Textform mitzuteilen. Dabei ist der Mangel 
nachvollziehbar zu bezeichnen. Mängel, 
die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb 
dieser Frist nicht entdeckt werden können, 
sind unverzüglich nach der Entdeckung in 
Textform anzuzeigen und dabei nachvoll-
ziehbar zu bezeichnen. Bei einem Verstoß 
gegen diese Vorschriften gilt die gelieferte 
Ware als genehmigt. 
Den Kunden trifft die volle Beweislast für 
alle Anspruchsvoraussetzungen, insbeson-
dere für den Mangel selbst, den Zeitpunkt 
seiner Feststellung und die Rechtzeitigkeit 
seiner Rüge.

9.4. Schlägt die Nacherfüllung nach ange-
messener Fristsetzung des Kunden fehl, so 
kann der Kunde nach seiner Wahl Herab-
setzung der Vergütung (Minderung) oder 
Rückgängigmachung des Vertrages (Rück-
tritt) verlangen. Bei nur geringfügiger Ver-
tragswidrigkeit der Leistung, insbesondere 

bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem 
Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.

9.5. Wählt der Kunde wegen eines Rechts- 
oder Sachmangels nach fehlgeschlagener 
Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, 
so steht ihm daneben kein Schadensersat-
zanspruch wegen des Mangels zu. Wählt 
der Kunde nach gescheiterter Nacherfül-
lung Schadensersatz, verbleibt die Ware 
beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar 
ist. Der Schadensersatz ist der Höhe nach 
beschränkt auf die Differenz zwischen 
dem Kaufpreis und dem Wert der man-
gelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn die 
Vertragswidrigkeit von uns arglistig verur-
sacht wurde.

9.6. Maßgeblich für die vertragsgemäße 
Beschaffenheit von SELVE-Produkten ist 
mangels ausdrücklicher anderweitiger 
Vereinbarung nur die SELVE-Produktbe-
schreibung in eigenen allgemein zugäng-
lichen technischen Verkaufsunterlagen 
und – falls vorhanden – die vom Kunden 
unterzeichnete Freigabezeichnung. Frei-
gabemuster dienen lediglich der Kontrolle 
der Freigabezeichnung, eine Beschaffen-
heitsangabe ist mit der Mustervorlage 
nicht verbunden. Öffentliche Äußerungen, 
Anpreisungen, Werbung sowie Anwen-
dungsbeispiele in unseren Werbeunterla-
gen stellen daneben keine vertragsgemä-
ße Beschaffenheitsbeschreibung der Ware 
dar.

9.7. Sofern wir aufgrund verbindlicher 
Vorgaben des Kunden fertigen, haften wir 
nicht für die Eignung des Produktes im 
Hinblick auf den vorgesehenen Verwen-
dungszweck der Ware, soweit diese Vorga-
ben die Produkteigenschaften bestimmen. 
Soweit die verbindlichen Vorgaben des 
Kunden reichen, haften wir auch nicht für 
sachgemäße Konstruktion, die Einhaltung 
von Sicherheitsbestimmungen und Bau-
artvorschriften.

9.8. Gewährleistungsansprüche gegen 
uns stehen nur dem unmittelbaren Ver-
tragspartner von SELVE zu und sind nicht 
abtretbar. 

9.9. SELVE hat ein nach DIN-EN ISO 9001 
zertifiziertes  Qualitätsmanagementsystem 
installiert. Alle Produkte und Prozesse 
werden nach Maßgabe unseres QM-Hand-
buches während der Produktion laufend 
überprüft. Weitergehende Prüfungen als 
die in unserem QM-Handbuch niederge-
legten, bedürfen der gesonderten Verein-
barung zwischen dem Kunden und SELVE 
in Textform unter genauer Darstellung der 
Prüfparameter und Prüfmethoden.
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9.10. Das SELVE-Qualitätsmanagementsys-
tem entbindet den Kunden nicht von der 
Notwendigkeit einer ordnungsgemäßen 
Wareneingangskontrolle.

9.11. Der Kunde ist verpflichtet, gegen-
über Ansprüchen, die sich auf Erstattung 
von Aus- und Einbaukosten richten (ei-
nerlei, ob im Rahmen der Gewährleistung 
oder des Lieferantenregresses), alle zur 
Verfügung stehenden Verteidigungsmittel 
zu ergreifen und insbesondere (aber ohne 
Beschränkung darauf) gegebenenfalls die 
Unangemessenheit der geltend gemach-
ten Kosten zu rügen. Im Wege des Re-
gresses wird SELVE Kosten nicht erstatten, 
wenn und soweit diese auf eine unzurei-
chende Rechtsverteidigung zurückzufüh-
ren sind.

9.12. Warenrücksendungen, die nicht 
durch Mängel der Ware bedingt sind, 
werden von SELVE nur nach vorheriger 
schriftlicher Zustimmung akzeptiert, so-
fern die Ware nicht älter als sechs Monate 
ist. Die Kosten der Rücksendung gehen zu 
Lasten des Kunden. Zurückgegebene Ware 
wird SELVE zu den ehemaligen Einkaufs-
preisen abzüglich eines branchenüblichen 
Abschlages von 25 %, mindestens jedoch 
50,00 €, für Wareneingangskontrolle, La-
gerung und kaufmännisches Handling gut-
schreiben. Dem Kunden bleibt der Nach-
weis niedrigerer Kosten vorbehalten.

10. Haftung außerhalb der Gewährleis-
tung, Haftung für Schutzrechtsverletzun-
gen

10.1. Bei leichtfahrlässiger Verletzung 
unwesentlicher Vertragspflichten haftet 
 SELVE nicht.

10.2. Bei sonstigen leichtfahrlässigen 
Pflichtverletzungen beschränkt sich die 
Haftung von SELVE auf den nach der Art 
der Ware vorhersehbaren, vertragstypi-
schen, unmittelbaren Durchschnittsscha-
den. Das gilt auch bei leichtfahrlässigen 
Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.

10.3. Die vorstehenden Haftungsbe-
schränkungen gelten nicht für Ansprüche 
aus Produkthaftung oder im Falle uns zu-
rechenbarer Körper- oder Gesundheits-
schäden oder bei Verlust des Lebens.

10.4. Schadensersatzansprüche des Kun-
den verjähren in einem Jahr beginnend 
mit der Ablieferung der Ware. Das gilt 

nicht für Ansprüche des Kunden aus Pro-
dukthaftung oder im Falle uns zurechen-
barer Körper- oder Gesundheitsschäden 
oder bei Verlust des Lebens.

10.5. Der Kunde hat dafür einzustehen, 
dass Waren, die wir vertragskonform nach 
seinen technischen oder gestalterischen 
Anweisungen oder Vorgaben für das Lie-
ferprodukt herstellen, Schutzrechte Drit-
ter nicht verletzen. Werden wir wegen der 
Herstellung oder Lieferung solcher Artikel 
von dritter Seite mit der Behauptung ei-
ner Schutzrechtsverletzung in Anspruch 
genommen, so hat uns der Kunde von al-
len Ansprüchen freizustellen, welche auf 
Merkmalen des Produkts beruhen, die der 
Anweisung oder Vorgabe des Kunden ent-
sprechen. Abwehrprozesse werden wir in 
solchen Fällen nur führen, wenn der Kun-
de uns unter verbindlicher Kostenüber-
nahmeerklärung hierzu auffordert. Wir 
sind berechtigt, in diesem Falle Sicherheit 
wegen der Prozesskosten zu verlangen.

11. Eigentumsvorbehalt

11.1. Bis zur vollständigen Regulierung 
sämtlicher Verbindlichkeiten aus der Ge-
schäftsbeziehung – einschließlich Zin-
sen und Kosten – behält sich SELVE das 
Eigentum an der gelieferten Ware vor. 
Der Kunde ist auf SELVE-Anforderung zur 
besonderen Lagerung und Versicherung 
der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten 
Ware verpflichtet und hat uns auf Wunsch 
hierüber Nachweis zu führen.

11.2. Der Kunde ist berechtigt, über die 
Vorbehaltsware – auch weiterverarbeitet 
– im gewöhnlichen und ordnungsgemä-
ßen Geschäftsgang zu verfügen. Er hat sich 
allerdings bis zur vollständigen Bezahlung 
seines Kaufpreisanspruchs das Eigentum 
vorzubehalten. Der Kunde darf die Vor-
behaltsware nicht verpfänden oder zur 
Sicherung übereignen und hat SELVE von 
erfolgten Pfändungen Dritter oder sonsti-
gen Zugriff Dritter auf die Vorbehaltsware 
unverzüglich Nachricht zu machen.

11.3. Bearbeitet oder verarbeitet der Kun-
de von SELVE gelieferte Ware oder verbin-
det oder vermischt er diese mit anderen, 
SELVE nicht gehörenden Waren, so erfolgt 
die Be- oder Verarbeitung kostenlos für 
SELVE als Hersteller. SELVE erwirbt dem-
entsprechend Eigentum oder Miteigen-
tum im Anteil des eigenen Produktes an 
der Gesamtwertschöpfung der durch Ver-
arbeitung entstandenen Sache. Der Kun-

de verwahrt die neu entstandene Sache 
unentgeltlich für SELVE. Bei Verarbeitung 
von SELVE-Produkten mit Waren anderer 
Lieferanten durch den Kunden, wird  SELVE 
anteilsmäßig Miteigentümer der neuen 
Sache. Soweit SELVE Eigentümer oder 
Miteigentümer durch Be- oder Verarbei-
tung entstandener neuer Sachen werden, 
finden auch auf sie bzw. unseren Mitei-
gentumsanteil die für die Vorbehaltsware 
geltenden Bestimmungen entsprechend 
Anwendung.

11.4. Der Kunde tritt SELVE bereits jetzt, 
aufschiebend bedingt auf den Zeitpunkt 
ihres Entstehens, die ihm aus dem Weiter-
verkauf zustehenden Forderungen an SEL-
VE ab. Wird die Vorbehaltsware nach Ver-
bindung – insbesondere mit SELVE nicht 
gehörenden Waren – weiterverkauft, so 
erfolgt die Abtretung nur in Höhe des Ver-
kaufswertes unserer Vorbehaltswaren. Ist 
die Drittschuld höher als die Forderung 
von SELVE, so geht die Forderung gegen 
den Drittkäufer nur insoweit auf SELVE 
über, als es dem Wert der SELVE-Vorbe-
haltsware entspricht.

11.5. Sämtliche vorstehenden Abtretun-
gen sollen vorläufig stille sein, das heißt, 
dem Drittabnehmer nicht mitgeteilt wer-
den. Der Kunde ist zur Einziehung der 
Forderung bis auf weiteres ermächtigt. Er 
hat aber die eingezogenen Beträge unver-
züglich an SELVE abzuführen. Der Kunde 
ist nicht berechtigt, über die Forderung in 
anderer Weise, z. B. durch Abtretung, zu 
verfügen. SELVE behält sich das Recht vor, 
die Ermächtigung zur Einziehung der For-
derungen jederzeit zu widerrufen und die 
Forderung selbst einzuziehen, SELVE wird 
hiervon jedoch Abstand nehmen, solange 
der Kunde seinen Zahlungsverpflichtun-
gen ordnungsgemäß nachkommt. Auf 
Verlangen von SELVE hat der Kunde die 
Abnehmer von der Abtretung zu benach-
richtigen. Ferner ist er verpflichtet, SELVE 
auf unser Verlangen die Namen der Ab-
nehmer und die Höhe der abgetretenen 
Forderungen anzugeben und uns alle 
Auskünfte zu erteilen, die für die Geltend-
machung der abgetretenen Forderungen 
erforderlich sind.

11.6. Im Falle vertragswidrigen Verhaltens 
des Kunden, insbesondere Zahlungsver-
zug oder Verletzung der Pflichten nach 
o. a. Absatz 1 und 2, berechtigen SELVE, 
vom Vertrag zurückzutreten und die Ware 
herauszuverlangen unbeschadet weiterer 
gesetzlicher Rechte wegen dieser Pflicht-
verletzung des Kunden.
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11.7. Der Eigentumsvorbehalt gemäß 
den vorstehenden Vereinbarungen bleibt 
auch bestehen, wenn einzelne oder alle 
Forderungen seitens SELVE in eine lau-
fende Rechnung aufgenommen werden 
und der Saldo gezogen und anerkannt ist. 
Der Kunde verpflichtet sich, die Waren 
gegen alle üblichen Risiken, insbesonde-
re Elementarrisiken und Einbruch, ange-
messen zu versichern und sie pfleglich 
zu behandeln. Der Kunde ist verpflichtet, 
uns von Pfändung der Ware oder der ab-
getretenen Forderung durch Dritte oder 
von sonstigen Ansprüchen, die Dritte auf 
die Ware oder die abgetretene Forderung 
erheben, unverzüglich Mitteilung zu ma-
chen. Bei Pfändung ist SELVE gleichzeitig 
eine Abschrift des Pfändungsprotokolls 
vorzulegen und der Pfändungsbeamte da-
rauf hinzuweisen, dass die Ware und die 
Forderungen seitens SELVE einem verlän-
gerten und erweiterten Eigentumsvorbe-
halt unterliegen.

12. Schutzrechte, Urheberrecht

Dem Kunden überlassene Unterlagen und 
Zeichnungen sowie von SELVE erbrachte 
konstruktive Leistungen und Vorschläge 
für die Gestaltung und Herstellung von 
Rollladen- oder Sonnenschutzsystemen 
darf der Kunde nur für den vereinbarten 
Zweck verwenden. Ihm ist untersagt, sie 
ohne Zustimmung von SELVE Dritten zu-
gänglich oder zum Gegenstand von Veröf-
fentlichungen zu machen.

13. Vertraulichkeit

Der Kunde ist ebenso wie SELVE verpflich-
tet, alle nicht offenkundigen kaufmänni-
schen und technischen Einzelheiten, die 
durch die Geschäftsbeziehung wechselsei-
tig bekannt werden, als Geschäftsgeheim-
nis zu behandeln. Zeichnungen, Modelle, 
Schablonen, Muster und ähnliche Gegen-
stände dürfen Dritten nicht überlassen 
oder sonst zugänglich gemacht werden. 
Die Vervielfältigung solcher Gegenstände 
ist nur im Rahmen der betrieblichen Er-
fordernisse und der urheberrechtlichen 
Bestimmung zulässig.

14. Datenschutz

Hinweise zum Datenschutz sind unserer 
Datenschutzerklärung zu entnehmen. 
Diese finden Sie unter https://www.selve.
de/datenschutz-selve-home/ 

15. Erfüllungsort, Gerichtsstand

Erfüllungsort ist Lüdenscheid.
Gerichtstand für alle aus dem Vertragsver-
hältnis oder im Zusammenhang damit sich 
ergebenden Streitigkeiten, auch Wechsel-
klagen, ist das für Lüdenscheid zuständige 
Gericht. Das Recht, die andere Partei an 
deren allgemeinen Gerichtsstand zu ver-
klagen bleibt unberührt.


